
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1983/9/9 83/02/0163
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1983

Index

StVO

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §52 Z1

Rechtssatz

Die außerhalb der Frist für die Verfolgungsverjährung vorgenommene Änderung der Tatzeit von "am 25.6.1980" in "vor

15.05 Uhr" des Tattages verstößt gegen § 31 Abs 1 VStG 1950.
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